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Studium an der

Fachschule 
Soziale Arbeit (B.A)
Transdisziplinäre Früh-
förderung (B.A.)

Medical School Hamburg (MSH)

Im Department Family, Child and Social Work erfolgt die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Förde-
rung, Begleitung und Unterstützung von Menschen in 
besonderen und schwierigen Lebenssituationen.

Studieren ohne Abitur
Neben den regulären Zugangsvoraussetzungen, wie der 
allgemeinen/fachgebundenen Hochschulreife und der 
Fachhochschulreife, ermöglicht die MSH auch den Zu-
gang für Berufstätige. Hierfür wird die Studierfähigkeit 
durch eine Eingangsprüfung geprüft.

Bachelor Soziale Arbeit
Soziale Arbeit setzt sich für das Wohlergehen und die 
Teilhabe des Individuums ein, fördert Selbstbestimmung 
und Selbstwirksamkeit, sorgt für den sozialen Zusam-
menhalt des Gemeinwesens und für soziale Gerechtig-
keit. Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit vermittelt, 
wie passende Lösungen für akute Probleme gefunden, 
Methoden angewendet und Konflikte analysiert werden 
sowie präventiv interveniert werden kann.

Bachelor Transdisziplinäre Frühförderung
Unterstützung von Anfang an ist essentiell, denn die 
ersten Lebensjahre eines Kindes sind entscheidend für 
Gesundheit, Entwicklung und Wohlbefinden. Kinder mit 
Entwicklungsschwierigkeiten sowie erschöpfte und ver-
unsicherte Familien brauchen Hilfe. Der Bachelorstudi-
engang Transdisziplinäre Frühförderung bildet Spezia-
listinnen und Spezialisten für frühkindliche Entwicklung 
und Familienberatung aus.

Studienbeginn
Der Studiengang Soziale Arbeit startet sowohl zum Som-
mer- als auch zum Wintersemester. – Transdisziplinäre 
Frühförderung beginnt ausschließlich zum Wintersemester.
Der Start der Studiengänge ist gewährleistet, sofern die 
Mindestgrenze an Teilnehmenden erreicht ist.

Fachschulausbildung am BBZ Mölln

Das BBZ bietet im Bereich Sozialpädagogik die Fach-
schule Sozialpädagogik mit dem Abschluss Staatlich 
anerkannte Erzieherin/ Staatlich anerkannter Erzieher 
und die Fachschule Heilerziehungspflege mit dem Ab-
schluss Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin/ 
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger.

Ziel dieser Ausbildung ist die Professionalisierung 
für sozialpädagogische bzw. heilerziehungspflegerische 
Arbeitsfelder.

In der Ausbildung stehen die Kompetenz- und Hand-
lungsorientierung sowie eine enge Vernetzung von 
Theorie und Praxis im Vordergrund. Im Sinne der Er-
wachsenenbildung wird die Ausbildung aktiv von den  
zukünftigen Erzieherinnen/Heilerziehungspflegerinnen 
und Erziehern/Heilerziehungspflegern mitgestaltet.

Vielfalt ist unsere Stärke.

Fachschule Sozialpädagogik:
 Weiterbildungsmöglichkeiten

	 3-jährig (Praktika in Einrichtungen)
	 2-jährig (für bereits staatlich geprüfte 

	 Sozialpädagogische Assistenten)
	 3-jährig im PIA-Modell 

	 (Ausbildungsvertrag mit Einrichtung)
	 3-jährig (berufsbegleitendes Modell,

	 Blended Learning)

Fachschule Heilerziehungspflege: 
Weiterbildungsmöglichkeiten

	 3-jährig im PIA-Modell 
	 (Ausbildungsvertrag mit Einrichtung)
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Kooperation BBZ Mölln 
Fachschule Sozialpädagogik/
Fachschule Heilerziehungspflege

	          &
Medical School Hamburg 
(MSH)



Inhalte der Kooperation und 
Anrechnungsmöglichkeiten

Die Kooperation zwischen dem BBZ Mölln und der MSH 
hat zum Ziel, berufliche und akademische Bildungs-
wege anschlussfähig zu gestalten, um so durchlässige 
Bildungswege und individuelle Bildungskarrieren zu 
unterstützen und zu fördern.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die MSH Medical 
School Hamburg die Anrechnung beruflicher Kompe-
tenzen auf Studiengänge des Departments Family, 
Child und Social Work der MSH, die in Ausbildungsgän-
gen am Berufsbildungszentrum Mölln (Fachschule Sozial-
pädagogik/Fachschule Heilerziehungspflege) erworben 
wurden.

Fachlicher Austausch zwischen MSH und BBZ Mölln

Beide Kooperationspartner sind im stetigen fachlichen 
Austausch und ermöglichen den Schülerinnen und Schü-
lern, die Studiengänge z. B. durch Hospitationen an der 
MSH kennenzulernen. Diese werden vom BBZ Mölln in-
haltlich sowie organisatorisch vorbereitet und ausgewer-
tet.

Im Weiteren finden Sie die unterschiedlichen Anrech-
nungsmöglichkeiten nach Abschluss der Fachschulaus-
bildung für die jeweiligen Studiengänge.

Möglichkeiten der Anrechnung nach 
Abschluss der Fachschulausbildung

Anrechnung im BA Transdisziplinäre Frühförderung 
(Teilzeit)

a	 Das erforderliche Vorpraktikum (4 Wochen) gilt als
 	 erbracht.
	
b	 Studierende, die während des Teilzeitstudiums in 

dem Berufsfeld der Fachschulausbildung tätig sind, 
können sich das gesamte Praktikum im Umfang 

	 von 30 CP anrechnen lassen.
	
c	 Nach erfolgreicher aktiver Teilnahme am POLI-Tag 

der MSH kann eine unbenotete Anrechnung des 
Moduls Interdisziplinäre Team- und Netzwerkarbeit 
(10 CP) beantragt werden.

Wenn sowohl b als auch c erfüllt sind, ergibt sich eine 
Studienzeitverkürzung von 2 Semestern (1 Jahr).

Anrechnung im BA Transdisziplinäre Frühförderung 
(Vollzeit)

a	 Das erforderliche Vorpraktikum (4 Wochen) gilt als 
erbracht.

	
b	 Eine unbenotete Anrechnung des Moduls Päda-

gogische Methodenkompetenz I: Spiel, Förderung 
und Resilienz (10 CP) ist möglich.

	
c	 Nach erfolgreicher aktiver Teilnahme am POLI-Tag 

der MSH, kann eine unbenotete Anrechnung des 
Moduls Interdisziplinäre Team- und Netzwerkarbeit 
(10 CP) beantragt werden.

Anrechnung im BA Soziale Arbeit (Vollzeit)

a	 Das erforderliche Vorpraktikum (4 Wochen) gilt als 
erbracht.

b	 Eine unbenotete Anrechnung des Grundlagenmo-
duls Heterogenität und Lebenswelten (5 CP) ist mög-
lich.

c	 Eine unbenotete Anrechnung des handlungsbezo-
genen Wahlmoduls Kind, Jugend und Familie (5 CP) 
ist möglich.

d	 Nach erfolgreicher aktiver Teilnahme am POLI-Tag 
der MSH, kann eine unbenotete Anrechnung des 
Moduls Interdisziplinäre Team- und Netzwerkarbeit 
(10 CP) beantragt werden.

	 Als Voraussetzung für die Anrechnungen gilt über-
greifend der Abschluss der Fachausbildung mit einer 
Gesamtnote von mindestens 2,5. Zudem muss ein po-
sitiver Äquivalenzvergleich (Übereinstimmung von

 	 fachlichen Inhalten und dem Kompetenz-Niveau) 
aufseiten der Hochschule vorliegen.

	 Immatrikulierte Studierende, die die aufgeführten 
Anrechnungen beantragen, erhalten bei Vorlage ih-
res entsprechenden Nachweises umgehend die ent-
sprechenden Credit Points angerechnet.


